
Rechtliches zum Thema "unentschuldigtes Fehlen bei
Klassenarbeiten"
Beitrag von „kleiner gruener frosch“ vom 25. November 2008 19:42

Zitat

Dieser Passus ist natürlich relevant! Du kannst natürlich jeden fehlenden Schüler
nachschreiben lassen - musst dies aber nicht! Nur wenn der Schüler entschuldigt fehlt,
dann musst du ihn auf Wunsch nachschreiben lassen.

Das steht da. Aber es steht nirgendwo, dass eine nicht nachgeschriebene Arbeit automatisch
eine "6" ist.
In der Notenliste wäre an der Stelle (laut dem obigen Passus) einfach eine Lücke.

Oder?

kl. gr. Frosch

1
https://www.lehrerforen.de/thread/19435-rechtliches-zum-thema-unentschuldigtes-fehlen-bei-
klassenarbeiten/?postID=158794#post158794

https://www.lehrerforen.de/thread/19435-rechtliches-zum-thema-unentschuldigtes-fehlen-bei-klassenarbeiten/?postID=158794#post158794
https://www.lehrerforen.de/thread/19435-rechtliches-zum-thema-unentschuldigtes-fehlen-bei-klassenarbeiten/?postID=158794#post158794

